Ist eine Expositionsabschätzung auch dann nötig, wenn nur geringe Exposition von Mensch und/oder Umwelt zu erwarten ist?

Angaben zur Exposition sind gemäß Datenanforderungen der Biozid-Produkte-Richtlinie 98/8/EG (Anhang II und III, näher erläutert im Leitfaden (TNsG) zu den Datenanforderungen bzw. Leifaden zur Humanexposition) immer erforderlich. 
Eine Ausnahme von der Vorgabe besteht, wenn gemäß beantragter Anwendung nachweislich keinerlei direkte oder indirekte Freisetzung des Wirkstoffes in die Umwelt und/oder Kontakt von Menschen gegeben ist. 

Die Risikoabschätzung bei möglicher Umweltexposition (auch bei geringen Konzentrationen) richtet sich in Österreich ausschließlich nach den EU-weit harmonisierten Anleitungen und folgt somit den Empfehlungen des Technical Guidance Documents (TGD) und den Emission Szenario Documents (ESDs). 

